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Ausschreibung 
Einladungswettkampf des Landesleistungsstützpunktes 

Bonn-RheinSieg 

am 29.08.2020 & 30.08.2020 

Veranstalter: Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 e.V. 
Ausrichter: Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 e.V. 
Wettkampfstätte: Schwimmbad im Sportpark-Nord 
 Kölnstraße 250 
 53117 Bonn 
Schwimmbecken: Wettkampfbecken 
Beckenabmessungen: 50 m x 20 m 
Wassertiefe: 2,10 m 
Wassertemperatur: 26° C 
Anzahl der Bahnen: 8 (es werden nur vier oder fünf Bahnen für den 
 Wettkampf genutzt) 
Art der Leinen: Wellenkillerleinen 
Zeitmessung: Handzeitnahme 
Veranstaltungshomepage: https://www.ssf-schwimmen.de/LLSTP-Wettkampf 

1. Besondere Hinweise 
1.1. Erläuterungen zu den COVID19 Bestimmungen  

Während des Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie ist für den Be-

trieb des Schwimmbades im Sportpark-Nord und der gesamten umge-

benden Hallen und Anlagen im Gebäudekomplex ein Hygienekonzept 

entworfen worden. Dieses Hygienekonzept gilt während des gesamten 

Wettkampfes und muss ohne Ausnahme von allen Teilnehmer*innen 

und anderen Anwesenden in der Halle befolgt werden. 

Verstöße dagegen führen zum Ausschluss von der Veranstaltung. Das 

Hygienekonzept sowie einige zusätzliche Regelungen für den Wettkampf 

sind mit Veröffentlichung des Meldeergebnisses auf der Veranstaltungs-

website abrufbar. 

1.2. Zugang zur Schwimmhalle  

Zur Schwimmhalle haben ausschließlich die Aktiven, das Kampfgericht, 

Mitglieder des Organisationsteams sowie die akkreditierten Betreu-
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er*innen Zugang.  

Zur Veranstaltung sind keine Zuschauer zugelassen. 

2. Wettkampfzeiten und Wettkampffolge: 
2.1. Ein- und Ausschwimmen  

Einschwimmen ist an beiden Tagen vor dem Wettkampf ausschließlich 

auf den für die teilnehmenden Vereine reservierten Bahnen möglich. Für 

die Einhaltung der Abstandsregeln im Wasser sind die Vereinsvertreter 

verantwortlich. 

2.2. Wettkampffolge 

Zeitangaben im Meldeergebnis dienen der groben Orientierung und 

Vorplanung. Der Veranstalter behält sich vor Läufe zusammenzufassen 

wodurch sich ggf. Zeitverschiebungen ergeben können. 

2.3. Wendetafeln 

Für die Wettkämpfe 17-20 stellt der Veranstalter Wendetafeln zur 

Verfügung. Die Bedienung der Wendetafeln muss von den Vereinen 

selbst organisiert werden. 

Wettkämpfe Abschnitt 1 

Samstag, 29. August 2020 

Einlass & Einschwimmen: 16:30 Uhr Kari-Sitzung:16:45 Uhr Beginn: 17:30 Uhr 

 

1 50 m Schmetterling weiblich Vorlauf 2008 -2000 
2 50 m Schmetterling männlich Vorlauf 2008 -2000 
3 50 m Brust weiblich Vorlauf 2008 -2000 
4 50 m Brust männlich Vorlauf 2008 -2000 
5 200 m Rücken weiblich Entscheidung 2008 -2000 
6 200 m Rücken männlich Entscheidung 2008 -2000 
7 200 m Brust weiblich Entscheidung 2008 -2000 
8 200 m Brust männlich Entscheidung 2008 -2000 
9 50 m Rücken weiblich Vorlauf 2008 -2000 

10 50 m Rücken männlich Vorlauf 2008 -2000 
11 50 m Freistil weiblich Vorlauf 2008 -2000 
12 50 m Freistil männlich Vorlauf 2008 -2000 
13 200 m Schmetterling weiblich Entscheidung 2008 -2000 
14 200 m Schmetterling männlich Entscheidung 2008 -2000 
15 200 m Freistil weiblich Entscheidung 2008 -2000 
16 200 m Freistil männlich Entscheidung 2008 -2000 
19 1.500 m Freistil weiblich Entscheidung 2008 -2000 
20 1.500 m Freistil männlich Entscheidung 2008 -2000 
21 200 m Lagen weiblich Entscheidung 2008 -2000 
22 200 m Lagen männlich Entscheidung 2008 -2000 
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Wettkämpfe Abschnitt 2 

Sonntag, 30. August 2020 

Einlass & Einschwimmen: 15:30 Uhr Kari-Sitzung: 15:45 Uhr Beginn: 16:45 Uhr 

 

23 100 m Freistil weiblich Entscheidung 2008 -2000 
24 100 m Freistil männlich Entscheidung 2008 -2000 
25 100 m Brust weiblich Entscheidung 2008 -2000 
26 100 m Brust männlich Entscheidung 2008 -2000 
27 400 m Freistil weiblich Entscheidung 2008 -2000 
28 400 m Freistil männlich Entscheidung 2008 -2000 
29 100 m Rücken weiblich Entscheidung 2008 -2000 
30 100 m Rücken männlich Entscheidung 2008 -2000 
31 100 m Schmetterling weiblich Entscheidung 2008 -2000 
32 100 m Schmetterling männlich Entscheidung 2008 -2000 
33 400 m Lagen weiblich Entscheidung 2008 -2000 
34 400 m Lagen männlich Entscheidung 2008 -2000 
17 800 m Freistil weiblich Entscheidung 2008 -2000 
18 800 m Freistil männlich Entscheidung 2008 -2000 

101 50 m Schmetterling weiblich Finale 2008 -2000 
102 50 m Schmetterling männlich Finale 2008 -2000 
103 50 m Brust weiblich Finale 2008 -2000 
104 50 m Brust männlich Finale 2008 -2000 
109 50 m Rücken weiblich Finale 2008 -2000 
110 50 m Rücken männlich Finale 2008 -2000 
111 50 m Freistil weiblich Finale 2008 -2000 
112 50 m Freistil männlich Finale 2008 -2000 

 

2.4. Finalläufe 

Für die Finalläufe qualifizieren sich die jeweils vier oder fünf zeitschnel-

lsten Schwimmer*innen der Wettkämpfe 1 – 4, sowie 9 – 11, abhängig 

davon ob der Wettkampf auf 4 oder 5 Bahnen ausgetragen wird. 

3. Allgemeine Bestimmungen 
3.1. Wettkampfbestimmungen & Anti-Doping  

Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) 

und die Anti-Doping-Ordnung (ADO) des Deutschen Schwimm-Verban-

des e.V. (DSV) in der jeweils aktuellen Fassung. Für Behinderte mit Klas-

sifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wettkampfbestimmungen des 

Deutschen Behinderten-sportverbandes e.V. anzuwenden. Alle Angaben 

beziehen sich auf alle Geschlechter. 

3.2. Teilnahmeberechtigung 

Der LLSTP-Wettkampf ist ein Einladungswettkampf, insbesondere für alle 

dem Landesleistungsstützpunkt Bonn-RheinSieg zugeordneten Schwim-
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mer*innen, welche automatisch startberechtigt sind.  

Für alle weiteren gemeldeten Teilnehmer*innen, behält sich der Veran-

stalter eine Zurückweisung der Meldungen vor. 

3.3. Meldebegrenzungen 

Die Wettkämpfe 17 & 18, sowie 19 & 20 sind auf jeweils einen Lauf 

begrenzt. 

3.4. Sportgesundheit & Lizenz  

Zusammen mit der Meldung müssen die Vereine eine Versicherung 

abgeben, dass die von ihnen gemeldeten Sportler das Startrecht für den 

Verein haben, die vorgeschriebene Jahreslizenz bezahlt wurde und dass 

sie ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen 

können, welches nicht älter als ein Jahr ist (§11 (2) WB-Allgemeiner Teil). 

3.5. Abgabe der Meldungen  

Meldungen zu den Wettkämpfen erwartet der Veranstalter mittels einer 

Datei im DSV-Standard 6. Es muss eine Meldeliste (DSV Form 102) und 

ein DSV-Meldebogen (DSV Form 101) beigefügt werden. Die Unterlagen 

müssen vollständig ausgefüllt werden und gut lesbar sein. Meldungen 

werden ausschließlich per E-Mail an die Meldeanschrift angenommen. 

3.6. Meldebestätigung 

Alle Vereine erhalten nach Eingang der Meldungen eine Meldebe-

stätigung. Das Meldeergebnis kann nach der Erstellung von der 

Veranstaltungshomepage heruntergeladen werden. 

3.7. Meldeanschrift: Robert Schuster  

 meldungen@ssf-schwimmen.de 

 mobil: +49 175 1606254 

3.8. Meldeschluss: 15.08 2020, an diesem Tag 

3.9. Meldegeld: Das Meldegeld beträgt pro Einzelstart € 5,00. 

3.10. Bankverbindung: Schwimm- und Sportfreunde 1905 e.V.  

 Sparkasse Köln-Bonn  

 IBAN: DE15 3705 0198 0015 9024 22  

 BIC: COLSDE33XXX 

3.11. Startregel 

Alle Wettkämpfe werden nach der Ein-Start-Regel gemäß § 125 (6) WB-

Fachteil Schwimmen (WB-FT SW) durchgeführt. 

3.12. Vereinsbetreuer 

Pro Verein / Startgemeinschaft ist jeweils nur ein Betreuer zugelassen. 

Abweichungen davon müssen im Vorfeld mit dem Veranstalter bespro-

chen werden. 

mailto:meldungen@ssf-schwimmen.de


LLSTP Bonn-RheinSieg Seite 5 von 6 06.08.2020 18:20 

3.13. Kampfgericht 

Die Mitglieder des Kampfgerichtes werden vom Veranstalter sowie den 

teilnehmenden Vereinen gestellt. Die teilnehmenden Vereine sind 

aufgerufen bereits mit Abgabe der Wettkampfmeldungen auch ihre 

Kampfrichter incl. Einsatzwunsch zu benennen.  

Die Zusammensetzung des Kampfgerichtes wird im Meldeergebnis 

veröffentlicht. Bei einer nicht ausreichenden Anzahl von gemeldeten 

Kampfrichtern wird der Veranstalter die einzelnen Vereine kontaktieren. 

3.14. Datenschutz 

Mit der Abgabe der Meldungen erkennt der Verein / die Startgemein-

schaft die Ausschreibung an und erklärt, dass er / sie und die gemeldeten 

Sportler mit der Speicherung und Veröffentlichung der wettkampf-rele-

vanten personenbezogenen Daten einverstanden sind. Mit der Meldung 

wird auch das Einverständnis für die Veröffentlichung der Wettkampf-

daten in Meldeergebnissen und Bestenlisten erklärt. Zusätzlich erklärt 

der Verein / die Startgemeinschaft mit Abgabe der Meldung, dass die in 

der Anmeldung genannten Daten sowie im Rahmen der Veranstaltung 

erstellte Fotos, Filmaufnahmen oder fotomechanische Verviel-

fältigungen ohne Vergütungsansprüche des Betroffenen vom Veran-

stalter und Dritten wie Medien und Sponsoren genutzt werden dürfen. 

Dies schließt neben der Berichterstattung in Rundfunk- und Fernseh-

medien eine Übertragung in Echtzeit im Internet (live Streaming) mit ein. 

Im Übrigen gelten die allgemeinen Informationen des Veranstalters zum 

Datenschutz bei der Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen. 

3.15. Wertungen 

In jedem Wettkampf findet eine offene Wertung statt. Es werden keine 

Auszeichnungen für die Platzierten vorgenommen. 

3.16. Wettkampfprotokolle 

Wettkampfprotokolle und Meldeergebnisse in Papierform werden für 

die Teilnehmer / Mannschaften nicht erstellt. Protokolle als PDF-Dateien 

werden auf der Veranstaltungshomepage zum Download zur Verfügung 

gestellt. 

3.17. Haftung 

Veranstalter, Ausrichter und Bad-Eigentümer haften nicht für Verluste 

oder Beschädigungen von Gegenständen.  

Schadensersatzansprüche gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen, 

soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Der vorstehende 

Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
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Erfüllungsgehilfen des Veranstalters, sofern Teilnehmer oder Besucher 

der Veranstaltung Ansprüche gegen diese geltend machen.  

Von Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche 

aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und 

Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher Vertrags-

pflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur 

Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungs-

ausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veran-

stalters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 


